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Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Ablösung von Stellplätzen 
vom 01.04.2019 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 28.03.2019 aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 
(GV. NRW. S. 90), und der §§ 48 Abs. 3 Satz 2 Nr. 8, 89 Abs. 1 Nr. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juli 2018 
(GV. NRW. S. 421) folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 
Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen (§ 48 Abs. 1 BauO NRW) nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten möglich, so 
kann die Bauaufsichtsbehörde unter Bestimmung der Zahl der notwendigen Stellplätze im Einvernehmen mit der Stadt Gelsenkirchen auf die 
Herstellung von Stellplätzen verzichten, wenn die zur Herstellung Verpflichteten an die Stadt Gelsenkirchen einen Geldbetrag nach Maßgabe 
dieser Satzung zahlen. Die Verwendung der Geldbeträge richtet sich nach § 48 Abs. 4 BauO NRW. 
 
§ 2 
(1) In der Stadt Gelsenkirchen werden folgende Gebietszonen festgelegt: 

 
Zone I umfasst im Wesentlichen die in den Zentren von Gelsenkirchen-Altstadt und Gelsenkirchen-Buer-Mitte hoch verdichteten Bereiche 
mit zentraler Kernfunktion.  
 
Zone II umfasst die ringförmig um die Zone I in beiden Stadtzentren liegenden Gebiete mit zentraler Nebenfunktion sowie die Kernbe-
reiche der Ortsteile Horst und Erle.  
 
Zone III umfasst das übrige Stadtgebiet. 
 

(2)  Die Abgrenzung der Gebietszonen I und II ist in den beigefügten Lageplänen  
im Maßstab 1 : 2500  dargestellt. 
 
Gebietszone I  – Orange hinterlegt 
Gebietszone II  – Gelb hinterlegt 
 
Die Lagepläne sind Bestandteil der Satzung. 
 

§ 3 
Der Geldbetrag je Kfz oder Garagenstellplatz wird 
 

in der Gemeindegebietszone  I  auf  7.160 Euro 
in dem Gemeindegebietszone II  auf  3.580 Euro 
in dem Gemeindegebietszone III  auf  1.790 Euro 
 

festgesetzt. 
 
§ 4 
Für die Ablösung der Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen im Zusammenhang mit der Errichtung von Wohnungen wird einheitlich ein 
Geldbetrag je Stellplatz von 1.790 € festgesetzt. 
 
§ 5 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft. 
 

-------------------------------- 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
  

I 
Bekanntmachungen des  

Oberbürgermeisters 
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Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen die vorstehende 
Satzung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die  
  Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Die Satzung mit Lageplänen wird als gesonderte Niederschrift gemäß § 52 Abs. 1 GO NRW festgehalten. Das Original dieser gesonderten 
Niederschrift wird bei der verfahrensführenden Stelle aufbewahrt. 
 
Die Satzung mit Lageplänen liegt während ihrer Geltungsdauer beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsen-
kirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Zimmer 407, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit. 
 
Gelsenkirchen, 01. April 2019 

Frank Baranowsk i  
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
 
(Nachrichtliche Informationen sind im Internet abrufbar 
für das Amtsblatt unter: www.gelsenkirchen.de/amtsblatt 
für den Lageplan unter: https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx) 
 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx
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Bebauungsplan Nr. 319.1, 1. Änderung (beschleunigtes Verfahren) 
der Stadt Gelsenkirchen 
“Südlich Almastraße" 
Im Teilbereich 1 „Grünzug und ergänzende Wohnbebauung nördlich des geplanten Fuß- und Radweges zwischen Hohenfriedberger 
Straße und An der Luthenburg“ und Teilbereich 2 „ergänzende Wohnbebauung nördlich Bergmannstraße Nr. 113 bis 117“ 
Satzungsbeschluss, Inkrafttreten 
 
vom 29.03.2019 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 28.03.2019 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit §§ 7 und 
41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) jeweils in der zurzeit geltenden Fassung den 
 
Bebauungsplan Nr. 319.1, 1. Änderung (beschleunigtes Verfahren) 
der Stadt Gelsenkirchen 
“Südlich Almastraße" 
Im Teilbereich 1 „Grünzug und ergänzende Wohnbebauung nördlich des geplanten Fuß- und Radweges zwischen Hohenfriedberger 
Straße und An der Luthenburg“ und Teilbereich 2 „ergänzende Wohnbebauung nördlich Bergmannstraße Nr. 113 bis 117“ 
 
nach vorangegangener Abwägung sowie Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 2 und § 13 
Abs. 2 BauGB und Entscheidung 
 
als Satzung beschlossen. 
 
Die "Begründung" wird dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt. 
 
Der Bebauungsplan, der aus dem "Grundriss" im Maßstab 1:500 und den "Textlichen Festsetzungen" jeweils in der Fassung dieses Satzungs-
beschlusses besteht, sowie die beigefügte "Begründung" und das Ergebnis der "Abwägung sowie der Prüfung der abgegebenen Stellung-
nahmen und Entscheidung" werden als gesonderte Niederschriften gemäß § 52 Abs. 1 GO NRW festgehalten. Die Originale dieser geson-
derten Niederschriften werden bei der verfahrensführenden Stelle aufbewahrt. 
 
Der Satzungsbeschluss des 
Bebauungsplans Nr. 319.1, 1. Änderung (beschleunigtes Verfahren) 
der Stadt Gelsenkirchen 
“Südlich Almastraße" 
Im Teilbereich 1 „Grünzug und ergänzende Wohnbebauung nördlich des geplanten Fuß- und Radweges zwischen Hohenfriedberger 
Straße und An der Luthenburg“ und Teilbereich 2 „ergänzende Wohnbebauung nördlich Bergmannstraße Nr. 113 bis 117“ 
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
I. Hinweise: 
 
1. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf 

hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 
  a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
  b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt  

  gemacht worden, 
 

  c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 

  d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift  
  und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuchs über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher gültige Nutzung durch den Bebauungsplan Nr. 424 (beschleunigtes Verfahren) 
der Stadt Gelsenkirchen und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
 
§ 44 Abs. 4 BauGB 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in Absatz 3 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

3. Hinweis gem. § 215 BauGB 
 
Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs- 
  plans und des Flächennutzungsplans und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 hat folgenden Wortlaut: 
 

„(1)    Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungs-
plans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich, wenn 

 
1.   entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder hätten bekannt sein 

müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und 
auf das Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2.   die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 

Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 
und § 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbe-
achtlich, wenn 

 
a)   bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 

worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden 
sind, 

 
b)   einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, 

 
c)   (aufgehoben) 

 
d)   bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer angemessenen längeren Frist 

ausgelegt worden ist und die Begründung für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar 
ist, 

 
e)   bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in das 

Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind, 
 

f)    bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, unter-
lassen wurde oder 

 
g)   bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die 

Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 
 

3.   die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3  
Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; abweichend von 
Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu 
nur in unwesentlichen Punkten unvollständig ist;“ 

 
§ 214 Abs. 2 hat folgenden Wortlaut: 
 

„(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn 
 
1.   die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 

bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 
 
2.   § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne 

dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden 
ist; 

 
3.   der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von 

Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 
 
4.   im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche Entwicklung beein-

trächtigt worden ist.“ 
 

§ 214 Abs. 2a hat folgenden Wortlaut: 
 

(2a)   Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit § 13b, aufgestellt worden sind, gilt 
ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes: 

 
1.   (weggefallen) 

 
2.   Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Abs. 3 ist für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans unbeachtlich. 

 
3.   Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 13a Abs. 1 

Satz 2 Nr. 2, gilt die Vorprüfung als ordnungsgemäß durchgeführt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 durchgeführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei ist unbeachtlich, wenn einzelne Behörden 
oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des 
Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
4.   Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Abs. 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt als zutreffend, wenn das Ergebnis 

nachvollziehbar ist und durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebau-
ungsplans beachtlicher Mangel. 
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§ 214 Abs. 3 Satz 2 hat folgenden Wortlaut: 
 
„Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht werden; 
im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss 
gewesen sind.“ 

 
II.   Der Bebauungsplan Nr. 319.1, 1. Änderung (beschleunigtes Verfahren) der Stadt Gelsenkirchen mit Begründung einschließlich der in den 

textlichen Festsetzungen genannten DIN-Vorschriften und sonstigen außerstaatlichen Regelwerke werden beim Referat 61 - Stadtplanung 
der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12, 4. Etage, Raum 406, während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. Auf Verlangen wird über den Inhalt des Bebauungsplans Auskunft erteilt. 
 

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 424 (beschleunigtes Verfahren) der Stadt Gelsenkirchen tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
Gemäß § 10a Absatz 2 BauGB wird der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung ergänzend auch in das Internet 
(https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/stadtplanung/bebauungsplanauskunft.aspx) eingestellt und über ein zentrales Internetportal des 
Landes (www.uvp.nrw.de) zugänglich gemacht. 
 
Gelsenkirchen, 29. März 2019 

Frank Baranowsk i  
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
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Bebauungsplan Nr. 437 der Stadt Gelsenkirchen 
"Gewerbegebiet nördlich Dessauerstraße" 
zwischen Eisenbahn von Oberhausen nach Wanne-Eickel - Ückendorfer Straße - Dessauerstraße - Wickingstraße 
- Aufstellungsbeschluss - 
(vereinfachtes Verfahren) 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 28.03.2019 gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
zurzeit geltenden Fassung die 
 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 437 (vereinfachtes Verfahren) 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Gewerbegebiet nördlich Dessauerstraße" 
zwischen Eisenbahn von Oberhausen nach Wanne-Eickel - Ückendorfer Straße - Dessauerstraße - Wickingstraße 
 
beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt. 
 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches ist in einem Plan im Maßstab 1 : 1000 festgesetzt, der gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung als gesonderte Niederschrift festgehalten wird. Das Origi-
nal dieser gesonderten Niederschrift wird bei der verfahrensführenden Stelle der Stadt Gelsenkirchen aufbewahrt. 
 
Wesentliche Ziele der Planung sind: 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist es, auf der Grundlage des gesamtstädtischen Einzelhandelskonzeptes den Einzelhandel in die Zentralen Versor-
gungsbereiche (ZVB) zu lenken, um diese zu erhalten und zu entwickeln. Dies kann nur erreicht werden, wenn Einzelhandelsbetriebe mit nah-
versorgungs- und zentrenrelevanten Kernsortimenten an nicht integrierten Standorten außerhalb der ZVB unterbunden werden. Bei dem Gel-
tungsbereich des Aufstellungsbeschlusses handelt es sich um ein Gewerbegebiet, welches sich in einer nördlichen Randlage des Stadtteils 
Ückendorf befindet und als nicht integrierter Standort außerhalb der ZVB zu werten ist. Es sollen Regelungen zur Zulässigkeit bzw. Nichtzu-
lässigkeit bestimmter Arten der Nutzungen gemäß § 9 Abs. 2 a BauGB getroffen werden. Hierbei ist insbesondere das gesamtstädtische Einzel-
handelskonzept zu berücksichtigen, auf dessen Grundlage Regelungen zur Zulässigkeit bzw. Nichtzulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen zu 
treffen sind. 
 
Der Plan für den o. g. Bereich ist beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12,  
3. Etage (Neubau), Zimmer 317, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht ausgelegt. 
 
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte   Rechtsvorschrift und  
  die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 29. März 2019 

Frank Baranowsk i  
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
 
(Nachrichtliche Informationen sind im Internet abrufbar 
für das Amtsblatt unter: www.gelsenkirchen.de/amtsblatt 
für die Planunterlagen unter: https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx 
 
 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx
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Bebauungsplan Nr. 438 der Stadt Gelsenkirchen 
"Gewerbegebiet südlich Braukämperstraße" 
zwischen Braukämperstraße - Kampstraße - Hobackestraße - Bahnlinie Dorsten - Herne 
- Aufstellungsbeschluss - 
(vereinfachtes Verfahren) 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 28.03.2019 gemäß § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
zurzeit geltenden Fassung die 
 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 438 
der Stadt Gelsenkirchen 
“Gewerbegebiet südlich Braukämperstraße“ 
zwischen Braukämperstraße - Kampstraße - Hobackestraße - Bahnlinie Dorsten - Herne“  
 
beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt. 
 
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ist in einem Plan im Maßstab 1: 1.000 festgesetzt, der gemäß § 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung als gesonderte Niederschrift festgehalten wird. Das Original die-
ser gesonderten Niederschrift wird bei der verfahrensführenden Stelle der Stadt Gelsenkirchen aufbewahrt. 
 
Wesentliche Ziele der Planung sind: 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist es, auf der Grundlage des gesamtstädtischen Einzelhandelskonzeptes den Einzelhandel in die Zentralen Versor-
gungsbereiche (ZVB) zu lenken, um diese zu erhalten und zu entwickeln. Dies kann nur erreicht werden, wenn Einzelhandelsbetriebe mit nah-
versorgungs- und zentrenrelevanten Kernsortimenten an nicht integrierten Standorten außerhalb der ZVB unterbunden werden. Bei dem Gel-
tungsbereich des Aufstellungsbeschlusses handelt es sich um ein Gewerbegebiet, welches sich in einer westlichen Randlage des Stadtteils 
Beckhausen befindet und als nicht integrierter Standort außerhalb der ZVB zu werten ist. Es sollen Regelungen zur Zulässigkeit bzw. Nichtzu-
lässigkeit bestimmter Arten der Nutzungen gemäß § 9 Abs. 2 a BauGB getroffen werden. Hierbei ist insbesondere das gesamtstädtische Einzel-
handelskonzept zu berücksichtigen, auf dessen Grundlage Regelungen zur Zulässigkeit bzw. Nichtzulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen zu 
treffen sind. 
 
Der Plan für den o. g. Bereich ist beim Referat 61 - Stadtplanung der Stadt Gelsenkirchen, Rathaus in Gelsenkirchen-Buer, Goldbergstr. 12,  
3. Etage (Neubau), Zimmer 303, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht ausgelegt. 
 
Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit geltenden Fassung wird darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte   Rechtsvorschrift und  
  die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Gelsenkirchen, 29. März 2019 

Frank Baranowsk i  
Oberbürgermeister 

(Siegel) 
 
(Nachrichtliche Informationen sind im Internet abrufbar 
für das Amtsblatt unter: www.gelsenkirchen.de/amtsblatt 
für die Planunterlagen unter: https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx) 
 
 

 
 
 
  

https://www.gelsenkirchen.de/de/Infrastruktur/Stadtplanung/Bebauungsplanauskunft.aspx
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 29. März 2019 

I. A. W agner  
  



352  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2019 – Nr. 15/12. April 2019 

Referat 10 (Personal und Organisation)  
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Gelsenkirchen, 27. März 2019 

I. A. W agner  
  



356  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2019 – Nr. 15/12. April 2019 

Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 03. April 2019 

I. A. W agner  
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 03. April 2019 

I. A. W agner  
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 04. April 2019 

I. A. Sch lü ter   
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Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 04. April 2019 

I. A. D isse l   
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Referat 20 (Stadtkämmerei und Finanzen) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Kurt-Michael Becker 
zuletzt bekannte Anschrift: Horster Straße 19, 45897 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 23.01.2019 und 20.03.2019, Forderungskennzeichen 9925300556 
 
Die Bescheide können beim Referat 20 - Stadtkämmerei und Finanzen -, Bochumer Str. 4, 45879 Gelsenkirchen, Zimmer 603, vom 
Berechtigten in Empfang genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 04. April 2019 

I. A. Meyer  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Ismail Celik, 
zuletzt bekannte Anschrift: Wilhelminenstr. 82, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 05.03.2019 und 22.03.2019 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 04. April 2019 

I. A. Borut ta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sonstige  

Bekanntmachungen III 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 
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Ruhestand: 
1. Mai 2019: Birgit Kirstein, Beschäftigte (Referat Erziehung und Bildung), Siegfried Plattner, Beamter (Referat Gesundheit) 
 
 
 

 
Herausgegeben von der Stadt Gelsenkirchen - 71. Jahrgang.  
Für die Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Matthias Hapich, 
Referat 2 - Rat und Verwaltung - Das Amtsblatt kann in Einzelfällen 
kostenlos schriftlich beim Referat 2 - Rat und Verwaltung, Hans-
Sachs-Haus, 45875 Gelsenkirchen, angefordert werden. -  
 
Sie finden das Amtsblatt auch im Internet unter: 
www.gelsenkirchen.de/Amtsblatt  
 
Druck: gkd-el, Fax: 0209/169-8890, 45879 Gelsenkirchen. 

Personalnachrichten IV 
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